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Der Briand-Kellogg Pakt aus 1928 
 
Bei MARTENS1 findet sich der am 27. August 1928 zu Paris abgeschlossene Traité concernant la renonciation 

à la guerre comme instrument de politique nationale, in dem es auszugsweise heißt, wie folgt: 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Damit wurde also zwischen den Parteien dieses Vertrages einerseits ein Verzicht auf das Mittel des Krieges 

zur Lösung internationaler Streitigkeiten sowie andererseits vereinbart, dass solche Streitigkeiten in Hinkunft unter 
ihnen nur mehr friedlich beigelegt werden sollten. Bereits hier ist festzuhalten, dass Wirtschaftssanktionen nicht als 
ein friedvolles Mittel zur Streitbeilegung angesehen werden können; dies zum einen aufgrund ihrer mitunter 
desaströsen Wirkungen (wie derzeit am Beispiel des Iran deutlich wird), und zum anderen aufgrund der Tatsache, 
dass solche Sanktionen, etwa auf Hoher See, in letzter Konsequenz mit militärischer Gewalt durchgesetzt werden. 
Sie sind deshalb, wie im Folgenden gezeigt werden wird, auch als Akte der Aggression zu betrachten. 

 
Der Politis-Bericht 

 
Von Februar 1932 bis Juni 1934 fand in Genf die Conference for the Reduction and Limitation of 

Armaments2 statt, an welche deren Committee on Security Questions3 unter dem Vorsitz von N. POLITIS am 24. 
Mai 1933 einen Bericht4 unter anderem über die Definition der Aggression und unter Beischluss eines Entwurfs 
eines Aktes zur Anerkennung dieser Definition erstattete. Darin heißt es auszugsweise: 

 
1. The present Act (Annex 1), conceived on the universal plane, aims at determining acts of aggression 
in a definite, practical and direct manner. 

 
Der von mir hervorgehobene Passus weist darauf hin, dass die angesprochenen Akte nur manche, nicht aber 

alle solchen Akte sind, welche Aggression hervorzubringen imstande sind; denn andernfalls müsste vor ihm wohl 
ein bestimmter Artikel, ein the, stehen. 

 
Diese Sicht wird indirekt zum einen durch das folgende weitere Zitat aus diesem Bericht bestätigt: 
 

8. Certain members of the Committee (United Kingdom, Germany, Hungary, Italy, Spain, Switzerland) 
showed a preference for an elastic definition of aggression, which would permit the international 
authorities to take all the circumstances into account, thus obviating the drawbacks of the application 
of rigid definitions which in certain cases might not be adaptable to the actual facts. 

 
Eine nicht unbedeutende Zahl von Staaten sprach sich also für einen noch mehr offenen Begriff der Aggression 

aus, um alle spezifischen Momente des Einzelfalles berücksichtigen zu können. 
 
Über den beigefügten Aktenentwurf sagt der Bericht sodann, was folgt: 
 

10. Article 1 enumerates limitatively five facts, each of which, by itself, would constitute an act of 
aggression. 

 

 
1 N. R. G., 3ème, XXI, 3. 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Abr%C3%BCstungskonferenz  
3 Dem Komitee gehörten die folgenden Staaten an: Belgium, United Kingdom, Cuba, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Hungary, Italy, Poland, U.S.S.R., Spain, Switzerland, Turkey, United States of America, Yugoslavia. 
4 Conf.D./C.G.108. 

https://archive.org/details/nouveaurecueilge21mart/page/n8/mode/1up
https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Abr%C3%BCstungskonferenz
https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjgv0ezCnYow-LWx8t6A?e=17lva8
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Das darin hervorgehobene Adverb5 bedeutet beschränkend, einschränkend und bezieht sich auf das Verb 
enumerates. Damit kommt klar zum Ausdruck, dass die Aufzählung im Artikel 1 des Entwurfes (den Umfang der 
Bedeutung des Begriffes der Aggression) beschränkend, mithin nur 5 Tatbestände enthält, auf die man sich einigen 
konnte. Artikel 1 des Entwurfes lautet: 

 

 
 
Folglich kann Artikel 1 nicht zum Ausdruck bringen, dass nicht schon allein deshalb nicht als Aggressor 

angesehen werden kann, wer keinen der darin aufgeführten Tatbestände erfüllt. 
 

Die Londoner Anti-Aggressions-Konvention 
 
Ganz dem folgend haben einige Staaten6 am 3. Juli 1933, zu London, die Convention de définition de 

l'agression7 abgeschlossen, in deren operativem Teil es, nach einer Bezugnahme auf den Briand-Kellogg Pakt in der 
Präambel, heißt: 

 
Considérant que le Pacte Briand-Kellogg, dont ils sont signataires, interdit toute agression ; 

 
[…] 

 

 
 
Der Artikel II dieser Konvention entspricht dem oben zitierten Artikel 1 des Paktentwurfes im POLITIS-

Bericht wobei der genannte Entwurf demnach aus russischer Feder stammt. Indem in dessen Absatz 4 
Wirtschaftsblockaden ausdrücklich als Aggression bezeichnet werden, erhellt, dass dasselbe auch auf 
Wirtschaftssanktionen, vor allem dann zutreffen muss, wenn diese (bewehrt mit der Drohung militärischer 
Gewaltanwendung) nahezu universell wirksam bzw. durchgesetzt werden. 

 
Als Hauptgegenstand der Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien hier also dazu, den Begriff der 

Aggression anzuerkennen, wie er im POLITIS-Bericht definiert ist; mithin unter Einschluss der Offenheit der 
Begrifflichkeit, wie sie oben als moniert erörtert worden ist. 

 
Sodann heißt es im Artikel III dieser Konvention, wie folgt: 
 

 
 

 
5 MURRAY, VI, 301 ; MURET/SANDERS, (1910), 474. 
6 Afghanistan, Estonie, Lettonie, Perse, Pologne, Roumanie, Union des Républiques Soviétistes Socialistes et Turquie. 
7 147 LoNTS, 67. 

https://archive.org/details/oed6aarch/page/301/mode/1up
https://archive.org/details/muretsandersenzy01mureuoft/page/474/mode/1up
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20147/v147.pdf#page=67
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Im offensichtlich beabsichtigten Umkehrschluss bedeutet dies, dass andere Formen der Aggression, wie sie 
zwar nicht im Artikel II, sehr wohl aber im Artikel 1 (interpretativ) Platz finden und freilich nur, soweit sie 
gerechtfertigt sind, bei Vorliegen einer der im Artikel III angeführten Gründe (als Druckmittel) zulässig sein sollen. 
Dabei ist wohl vor allem an Wirtschaftssanktionen zu denken. 

 
Der im zitierten Artikel III angeführte Annex kehrt vor, was folgt: 
 

 
 
In der hierzu gepflogenen Präambel wird zunächst insbesondere klargestellt, dass die nachfolgenden 

Anhaltspunkte zur Bestimmung des Aggressors keinerlei Einschränkung des Artikels III der Konvention nach sich 
ziehen sollen, was, wie sich sogleich zeigen wird, insbesondere auf den oben gezogenen Analogieschluss abzielt. 

 
Das entre autres im dritten Absatz der Erwägungsgründe bezieht sich, aufgrund seiner Satzstellung, nicht auf 

die circonstances, sondern, als einzige grammatikalisch zulässig verbleibende Variante, offenbar auf aucun acte 
d‘aggression. Damit wird in diesem Annex bestätigt, dass die im Artikel II (Artikel I des Politis-Berichts) 
vorgenommene Aufzählung offen sein soll. 

 
Die Führer der Weltpolitik, des Jahres 1933, sahen die heutige Entwicklung voraus. Sie waren daher außerdem 

bestrebt, untereinander eine Vereinbarung zu treffen, der zufolge auch die im Annex aufgezählten Gründe keine 
Rechtfertigung für Akte der Aggression im Sinne des Artikels II untereinander bilden sollten. 

 
Der Telos dessen ist leicht zu finden: Man wusste, dass einige wenige, vorwiegend westliche, Mächte die ganze 

Welt wirtschaftlich und militärisch dominieren würden, weshalb es in vielen Staaten zu Missständen kommen 
würde, die nicht von diesen selbst zu verantworten sein würden; weshalb, gegen sie Akte der Aggression nach Artikel 
II zu richten, nicht statthaft sein könnte. Sehr wohl aber würden Wirtschaftssanktionen dann und soweit statthaft 
sein, als sie Kollaborateure mit den westlichen Mächten der jeweiligen (Dritt-)Staaten beträfen, um diese gezielt 
auszuschalten. 

 
Das Fazit ist die Vereinbarung, zur Lösung internationaler Konflikte (fänden sie denn auch unter Dritten 

oder unter Vertragsstaaten und Dritten statt) nur solche Akte der Aggression zu dulden, die nicht in Artikel II 
aufgezählt oder ihnen gleichwertig sind. Darunter fallen also vor allem gezielte Sanktionen gegen verantwortliche 
Einzelpersonen. Deutlich ist aber auch, dass sich die Vertragsstaaten dazu verpflichtet haben, gegen in diesem Sinne 
ungerechtfertigte Akte der Aggression (nach Artikel I oder II) gemeinschaftlich vorzugehen, was eine das kollektive 
Sicherheitssystem der UNO vorwegnehmende Bestimmung ist. 

 
In Wahrheit stellen sowohl der POLITIS-Report als auch die zuletzt erörterte Londoner Konvention 

außerdem nichts anderes als interpretative Präzisierungen des Gehalts des Artikels II des Briand-Kellogg Paktes dar; 
wobei nicht ersichtlich ist, warum diese als wenig oder nicht plausibel angesehen werden sollten, wurden sie doch 
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im Ergebnis auch in die UN-Charta übernommen, wenn dort vom grundsätzlichen Verbot der Gewaltanwendung 
die Rede ist. 

 
Demgemäß sind sie allesamt auch für die Vereinigten Staaten von Amerika als Vertragspartei des genannten 

Paktes relevant. 
 
Es mag nun zutreffen, dass Irans Wirtschaftssystem und auch das religiös-politische nach Wertvorstellungen 

anderer Vertragsparteien der Konvention und des Paktes zu wünschen übriglassen, doch ist an dieser Stelle abermals 
die Iran betreffende Erklärung der Teheraner Konferenz von 19438 einzuwerfen, die da, soweit relevant, lautet: 

 
With respect to the post-war period, the Governments of the United States, the U. S. S. R., and the 
United Kingdom are in accord with the Government of Iran that any economic problems confronting 
Iran at the close of hostilities should receive full consideration, along with those of other members of 
the United Nations, by conferences or international agencies held or created to deal with international 
economic matters. 

 
Dass hier mit close nicht die Beendigung gemeint sein kann, ergibt sich daraus, dass blanker Hohn wäre, wenn 

die darin vereinbarte Hilfe bloß solche Probleme betreffen sollte, die in diesem Zeitpunkt vorlägen. 
 
Gemeint ist daher, was kaum mehr wo zu finden ist aber bei MURRAY9, insbesondere unter Punkt 3. c und 

d, wie folgt, erklärt wird: 
 

 
 

 

 
8 https://avalon.law.yale.edu/wwii/tehran.asp  
9 II, 517. 

https://avalon.law.yale.edu/wwii/tehran.asp
https://archive.org/details/oed02arch/page/517/mode/1up
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Der US-Effort sollte sich also auf Hilfe gegen die altertümlich verwurzelten, kraft reformatorischer Migration 

nach Amerika auch dort präsenten Machenschaften in illegalem Drogen-, Menschen- und Waffenhandel des 
Dreiecks: Persien-Vatikan-Hl. röm. Reich dt. Nation, konzentrieren und nicht darauf, das Iranische Volk zu 
drangsalieren. Beachtet sei in diesem Zusammenhang etwa die Konvention von Tolentino10, vom 19. Februar 1797, 
zwischen Frankreich und dem Heiligen Stuhl, worin seitens des letzteren ein Waffenlieferungsverbot zulasten bzw. 
gegen Frankreich vereinbart wurde, woraus man offenbar einen umgekehrten Größenschluss zu ziehen wünschte. 

 
Analoges trifft auf die Krim-Affäre bzw. die deshalb zu Unrecht über Russland verhängten Sanktionen zu. 
 
Auf die A/RES/3314(XXIX), mit welcher die Aggression durch die UNGA, desgleichen offen, definiert 

wurde, wird ebenso hingewiesen wie auf meine kommentierte Übersetzung hiervon11. 
 
Aus den eingangs dargelegten Gründen der militärischen Unterlegung von breit angelegten 

Wirtschaftssanktionen stellen solche auch das Völkerrechtsverbrechen der Aggression im Sinne des Artikels 8bis 
des Rom-Statuts dar.12 

 
 
 
 
 
 

 
10 MARTENS, Recueil de principaux Traité, Göttingen (1800), 642. Siehe dazu auch meine kommentierte Übersetzung desselben! 
11 https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgv0iz8flTsIeiisnZA?e=A4t7Bq  
12 Siehe dazu meine unter: https://arthurlambauer.com/2020/09/21/information-nach-artikel-15-des-rom-statuts-an-den-

internationalen-strafgerichtshof-betreffend-moria-lesbos/, zugänglichen Schriftsätze nach Artikel 15 des Rom-Statuts an 
die Anklägerin des ICC betreffend Moria! 

http://www.undocs.org/A/RES/3314(XXIX)
https://archive.org/details/bub_gb_N3mEnmx1oYUC/page/n659/mode/1up
https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjg681wPTtY0kDB2x8_w?e=xF8H6l
https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgv0iz8flTsIeiisnZA?e=A4t7Bq
https://arthurlambauer.com/2020/09/21/information-nach-artikel-15-des-rom-statuts-an-den-internationalen-strafgerichtshof-betreffend-moria-lesbos/
https://arthurlambauer.com/2020/09/21/information-nach-artikel-15-des-rom-statuts-an-den-internationalen-strafgerichtshof-betreffend-moria-lesbos/

